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Zur Aufmerksamkeit:

Leider haben wir im Zentralvorstand ein Riick-
tritt bekanntzugeben. Sr. Ruth Zaugg, sieht sich
gezwungen, wegen Arbeitsiiberhdufung und drei
Monate Abwesenheit ihr Amt als Vizeprasidentin
Niederzulegen.

Wir nehmen nur mit grésstem Bedauern von
dieser Demission Kenntnis, freuen uns aber, dass
Wir Sr. Anne-Marie Fritsch, Kantonsspital Lies-
tal, Thnen ab 1.Januar 1964 als Vizeprisidentin
Vorstellen diirfen. Sr. Anne-Marie ist uns nicht
fremd, sie hat 1963 als Ersatz fiir die abwesende
Beisitzerin geamtet.

Nun ist Sr. Fridy Vogt, unsere eigentliche Bei-
sitzerin vom Kongo zuriick; wir heissen sie herz-
lich Willkommen in unserer Mitte.

Wir erinnern daran, dass laut Art. Paragraph
20 der Statuten, Antrige an die Delegierten-
Versammlung spdtestens Ende Februar an den
Zentralvorstand einzureichen sind.

Eintritte:

Sektion Baselland

Sr. Ruth Bauer, Rittergasse 2, Bottmingen,
geb. 1924

Sr. Marguerite Morgenegg, Bezirksspital
Dornach, Hauptstrasse 1, geb. 1936

Sektion St. Gallen
Frl. Luzia Hollenstein
Frauenklinik St. Gallen, geb. 1943
Frl. Agnes Noser,
Frauenklinik St. Gallen, geb. 1928
Frl. Ruth Stiissi,
Frauenklinik St. Gallen, geb. 1939
Frl. Maria Regli,
Frauenklinik St. Gallen, geb. 1942
Wir heissen die neuen Mitglieder herzlich will-
Ommen.
Fiir den Zentralvorstand:
Die Prasidentin: Sr. Alice Meyer
Die Aktuarin: Hedy Clerc

* SCHWEIZ. ROTES KREUZ

Vom Schweiz. Roten Kreuz erhielt Sr. Alice
Meyer, Zentralprasidentin, nachfolgende Briefe,
Welche wir hier verdffenlichen.

Ich erlaube mir, beiliegend die Kopie eines
tiefes zu senden, welchen Herr Dr. J.-P. Perret,
tigeordneter Arzt, des eidgendssischen Gesund-
eitsdienstes, uns am 18. November iibergeben
at. Ich wire Thnen sehr dankbar, wenn sie die
s_ufmerksamkeit ihrer Schwestern, welche sie
?hig finden einen solchen Posten einzunehmen,
hlel‘auf lenken wiirden. Sagen Sie ihnen bitte, im
alle sie sich interessieren fiir diese Arbeit, von
‘errn Dr. Perret die notigen Formulare zum aus-
_fum‘en zu verlangen. Fiir die Einschreibung und
]"tgliChe Auskunft, konnen sie sich an uns oder
ekt an Herrn Dr. Perret wenden.

‘_Zum Voraus danken wir Thnen fiir ihre Liebens-
Wiirdigkeit und griissen Sie hochachtungsvoll

Croix rouge Suisse
Abt. Krankenschwestern

Wﬂltorqanisatiun fiir Gesundheit = OMS

Regi(males Bureau fiir Europa
SCherﬁgsvej
OPenhague (Danemark)

frrn Direktor,
tICh habe die Ehre Ihnen mitzuteilen, dass ich die
elle einer Krankenschwester-Hebamme sichern
voohte, welche an dem Plan: PMI gleich Schutz
:n Mutter und Kind, in Algerien, angegliedert
5 *d. Die zu dieser Stelle gehorenden Funktionen
"d die folgenden:
" Dem Chef der OMS Gruppe des PMI, helfen
er Regierung die Meinungen iiber Kranken-

8. November 1963

pflege und Geburtshilfe zu geben, und be-
sonders:

a) das Fordern der Titigkeiten der Dienste
der PMI im Bereich der Krankenpflege und
Geburtshilfe.

b) Die Inkraftsetzung der Pline beziiglich
Krankenpflege und Geburtshilfe im Rahmen
der Aktion fiir Gesundheit in Stadt und Land,
wie es vorgesehen ist im Projekt des Gesund-
heitsdienstes fiir Algerien.

¢) die Titigkeiten der PMI-Dienste im Bereich
der Krankenpflege und Geburtshilfe, in Bezug
auf die Griindung von Demonstrationszonen
fiir Gesundheit auf dem Lande.

2. Die Meinungen iiber die Fragen des PMI wie
sie in den Programmen der Krankenpflege-
schulen, und irztlichen Hilfsdienstschulen be-
stehen, und mithelfen beim Unterricht dieser
Fragen.

3. Jeden Monat Rapport ablegen, nach den er-
haltenen Instruktionen, dem Chef der Gruppe
des OMS fiir Schutz von Mutter und Kind.

Die Besoldung welche dieser Stelle zukommt
(P3) ist 7460 Dollar im Jahr, zusitzlich die an-
gepassten Zulagen.

Ich wire Thnen dankbar wenn Sie mir bei der
Bestellung dieses Postens helfen wiirden indem
Sie mir Kandidatinnen vorschlagen wiirden. Zu
diesem Ziel sende ich Thnen beiliegend acht Frage-
bogen des OMS welche von den Kandidatinnen
ausgefiillt werden (vorzugsweise mit Maschine ge-
schrieben) und an dieses Bureau zuriickgesandt
werden miissen. Da ich diesen Posten in der
kiirzesten Zeit besetzen mochte, wire ich Ihnen
sehr dankbar wenn Sie mir baldméglichst ant-
worten wiirden.

Es ist wohl verstindlich, dass das Ausfiillen
der Formulare keine Verpflichtung weder fiir die
Kandidatin noch fiir die Organisation sein wird.

Dr. P. van de Cluseyde
Directeur

Die Sanitdtsdirektion des Kantons
Basel-Landschaft

mochte nachstehendes Reglement, das die Neu-
fassung der Wiederholungskurse fiir die Basel-
Land-Hebammen ab 1.Januar 1964 enthilt, in
der Schweizer Hebamme publiziert wissen. Ausser
den obligatorischen Wiederholungskursen wird
alljihrlich ein eintdgiger Fortbildungskurs abge-
halten, an welchem ebenfalls alle Hebammen teil-
nehmen miissen.

Diejenige Neuerung aber, die die Hebammen
sicher am meisten freut, ist der Beschluss des

Regierungsrates — auf Antrag der Sanitdtskom-
mission — nach welchem den Hebammen nach
dem zuriickgelegten 30. Dienstjahr ein Dienst-
altersgeschenk, in der Regel eine Uhr mit Wid-
mung bis zum Hochstbetrag von Fr. 200.— abge-
geben wird.

Dieser Beschluss freut auch uns, die wir als
Angehorige anderer Kantone nicht als Nutzniesser
in Frage kommen — und wire zur Nachahmung

sehr zu empfehlen.
Die Redaktion

Reglement

betreffend Wiederholungs- und Fortbildungs-
kurse fiir Hebammen sowie die Kontrolle der
Geritschaften und Ausriistungen der Hebammen

(Vom 26. November 1963)

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Land-
schaft, gestiitzt auf die Paragraphen 2 und 10 des
Gesetzes iiber das Sanititswesen vom 20. Feb-
ruar 1865, Paragraph 6 des Gesetzes betreffend
das Hebammenwesen vom 28. September 1908 so-
wie einen Antrag des Sanitdtsrates,

beschliesst:

[. Wiederholungskurse

§1

Fiir die theoretische und praktische Fortbildung
der Hebammen in der Geburtshilfe werden im
Kantonsspital Liestal dreitdgige Wiederholungs-
kurse durchgefiihrt. Jede praktizierende Hebamme
hat diesen Kurs alle zwei Jahre einzeln zu absol-
vieren.

§ 2

Die Kurse sind fiir alle praktizierenden Heb-
ammen obligatorisch.

Zu Beginn eines jeden Jahres erhalten die
wiederholungskurspflichtigen Hebammen von der
Sanititsdirektion eine entsprechende Voranzeige.

Das Aufgebot an die einzelne Hebamme er-
folgt durch den Chefarzt fiir Geburtshilfe und
Gynikologie des Kantonsspitals Liestal, welcher
der Sanititsdirektion mit einer Kopie davon
Kenntnis gibt.

§3

Die Hebammen erhalten Unterkunft und Ver-
pflegung im Kantonsspital Liestal. Sie unter-
stehen wihrend der Dauer des Wiederholungs-
kurses der Hausordnung des Kantonsspitals Lies-
tal.

§ 4
Das Ausbildungsprogramm umfasst:
1. Beobachtung der zugeteilten Geburten.

SCHWEIZERHAUS

Kinder-Puder

seit mehr als 40 Jahren erprobt
und bewihrt. Aufsaugend und
trocknend, kiihlend und heilend
gegen Wundliegenund Hautréte.
Von Arzten, Hebammen und
Kliniken empfohlen.

Dr. Gubser Knoch AG. Schweizerhaus Glarus




2. Besprechung der betreffenden Geburten mit
den zustindigen Aerzten.

3. Theoretische und praktische Erérterungen und
und Anweisugen der Spitalirzte und Spital-
hebammen wihrend und nach der Geburt.

4. Beobachtung der Wochnerinnen und deren
Pflege.

5. Beobachtung, Pflege und Erndhrung des Siug-
lings.

6. Mithilfe bei allen einschldgigen Arbeiten und
Vorbereitungen.

1. Fortbildungskurse und Kontrolle der Geriit-
schaften und Ausriistungen

§5

Die Hebammen werden alljdhrlich zu einem ge-
meinsamen eintdgigen Fortbildungskurs aufge-
boten, welcher ebenfalls im Kantonsspital Lies-
tal stattfindet.

Die Teilnahme ist fiir alle praktizierenden Heb-
ammen obligatorisch.

Das Aufgebot erfolgt nach Riicksprache mit
dem zustindigen Chefarzt durch die Sanitits-
direktion.

§ 6
An den Fortbildungskursen kommt in der

Regel folgendes Programm zur Abwicklung:

1. Kontrolle der Instrumente und der gesamten

Ausriistung in Bezug auf Vollstindigkeit, Rein-
lichkeit, Unterhalt usw.
Besprechungen von Neuanschaffungen, der
Desinfektionsmittel und der iibrigen jihrlich
bendtigten Utensilien und deren Beschaffung
zu Lasten der Gemeinden.

2. Vortrdge nach festgesetztem Plan iiber ein-
schldgige Gebiete der Geburtshilfe und Siug-
lingspflege fiir Hebammen. Anschliessend Dis-
kussion und Besprechung von Einzelfillen.

3. Besprechung von besonderen Fillen, welche die
Hebammen in Wiederholungskursen beobach-
tet haben oder die sie schriftlich vorlegen.

4. Besprechung von .Standesfragen ethischer,

praktischer und finanzieller Art.
5. Verschiedenes.

IIl. Leitung der Kurse

§7
Die Kurse stehen unter der Leitung des Chef-
arztes fiir Geburtshilfe und Gynikologie des Kan-

freue Dich mit!

LAUTERBURG

HUMA

EIN PRODUKT DER SCHWEIZ. MILCH-GESELLSCHAFT AG HOCHDORF

scheint dieses sonnige Kind uns allen zu sagen. Und in der Tat, wer
verméchte sich solch heiterem Lachen, solch tiberstromender Daseins-
freude zu entziehen? Theresli wichst aber auch unter guten Lebens-
umstinden auf. Es flihlt sich gliicklich im Kreise seiner Eltern und
Geschwister, und seine Gesundheit ist vorziiglich. Theresli wurde
nimlich als Siugling mit Humana aufgezogen. Diese der Muttermilch
ihnliche, leicht verdauliche, in der Zusammensetzung vollwertige
Siuglingsnahrung hilft mit, an der guten Gesundheit des kleinen Kin-
des zu bauen. Theresli ist ein schnes Beispiel dafiir. Méchten Sie nicht
auch Kinder wie Theresli haben?

-/

4B

tonsspitals Liestal. Dieser kann mit Zustimmung
der Sanititsdirektion dem Oberarzt die Leitung
iibertragen.

IV. Kosten

§ 8

Die Kosten der Wiederholungs- und Fortbil
dungskurse iibernimmt gemiss Paragraph 6 des
Gesetzes betreffend das Hebammenwesen vom
28. September 1908 der Kanton.

Die Entschidigung der Hebammen (Taggeld
und Reisespesen) ist Sache der Gemeinden.

V. Schlussbestimmungen

§9
Durch dieses Reglement werden das Reglement
betreffend Wiederholungskurse fiir Hebammen

- vom 6. Mai 1938 und die Vorschriften betreffend

Kontrolle der Geritschaften und Ausriistungen
der Hebammen vom 6. Mai 1938 aufgehoben. ES
tritt auf den 1. Januar 1964 in Kraft.

Liestal, den 26. November 1963.

Im Namen des Regierungsrates

Der Prisident: Der Landschreiber:
Dr. L. Lejeune Dr. G. Schmied

SEKTIONSNACHRICHTEN

Sektion Aargau. Da die neue Hebammenver
ordnung verschiedener Eingaben zufolge noch
nicht bereinigt ist, muss die Generalversammlung
auf ungefihr Mitte Februar 1964 verschoben wer-
den. Ort und Zeit werden in der nichsten Aus
gabe der Schweizer Hebamme bekanngegeben.
Derweilen wiinschen wir allen unseren Mit
gliedern recht frohe Festtage, alles Gute zu™®
Jahreswechsel und besonders den Kranken un
Leidenden frohe Zuversicht auf Genesung.
Fiir den Vorstand: Schw. Kithy Hendry

Sektion Baselland. Advent- und Jubildumsfeie!
der Baselbieter Hebammen in Sissach.

Verbunden mit einer Adventsfeier durften dies’
mal drei Hebammen das fiinfzigjahrige und vief
das dreissigjahrige Jubildium feiern. Es sind dies’
Frau F.Schaub, Ormalingen; Frau S. Grieder
Riinenberg; Frau M. Heinimann, Fiillinsdorf. Di¢
letzteren Zwei konnten wegen Krankheit leide!
nicht anwesend sein.

Das dreissigjahrige Jubilium feierten: Fra¥
L. Rudin, Ziefen; Frau E.Kaufmann, Buus; Fra¥
Blanchard, Oberwil; Sr. M. Hofmann z. Zt. i
Erholungsheim in Willisau LU, konnte wegen ihref
schweren Krankhenit nicht unter uns sein. Zuf
Eroffnung dieses Festes durfte die Prisident?
Frl. F. Bloch, prominente Giste begriissen.

Es waren dies: Sanititsrat Herr Regierungsrd!
Ernst Loeliger, der uns allen und ganz besonder®
den vier Jubilarinnen, die «dreissig Jehre Storchen”
tante» feiern durften, eine nette Stunde gegijllnt
hat. Er begliickwiinschte die Damen und iibe"”
reichte ihnen eine goldene Uhr mit Widmun#
Dieser neue und wohlwollende Beschluss d¢f
Regierungsrates sowie der Sanititsdirektion er
freute die Herzen dieser Gliicklichen sehr un
nicht zuletzt alle Anwesenden. Er betonte auc
den Beschluss der Neuregelung der Wiederh?”
lungskurse, der jetzt in Kraft tritt.

Als weitere Giste waren anwesend: He'
Ffarrer Wagner von Sissach. Er begriisste uns mit
einer Ansprache aus dem Propheten Jesaja.

Frau E.Erb, Pr.dsidentin der Frauenzentral?
Baselland, erfreute uns wie immer durch ihre A%
wesenheit und ihre giitigen Worte.

Sr. A. Meyer, Zentralprisidentin und der gan”
Vorstand. Delegierte des Gemeinderates Vo
Ormalingen, die Herren Meier, Gemeindepriside®
und Gass Vizeprasident, welche Frau Schaub m
herzlichen. Worten und Geschenken ehrten. Dé
Frauenchor von Ormalingen verschonte ihr u"

et!



	Die Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft

